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Text 

Artikel 5 

Die Vertragsstaaten werden die Kosten der Durchführung dieses Abkommens nach folgenden 
Grundsätzen tragen: 

Die entsendende Seite trägt die Reisekosten zum ersten Aufenthaltsort im Empfangsstaat und vom letzten 
Aufenthaltsort zurück. 

Die empfangende Seite trägt die sonstigen mit der im Besuchsprogramm festgelegten Tätigkeit der 
ExpertInnen verbundenen Reisekosten auf ihrem Hoheitsgebiet. 

Die empfangende Seite stellt den ExpertInnen freie Unterkunft und Verpflegung im Einklang mit den 
geltenden innerstaatlichen Regelungen zur Verfügung. 

Ausstellungen werden gemäß den international üblichen Gepflogenheiten und der nationalen 
Gesetzgebung jeder Seite durchgeführt. Allenfalls erforderliche zusätzliche Vereinbarungen werden auf 
direktem Weg festgelegt. 


